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Gebrauchsfertiges Produkt

Dekontaminationsverfahren zur Entfernung von Moos, Algen, grünem Belag und Flechten auf verschiedenarti-
gen porösen Materialien im Fassadenbereich und für lang anhaltenden Schutz, ohne Struktur und das Ausse-

hen des Untergrundes zu verändern. Biologisch abbaubar bis 98 % .

ANWENDUNGSBEREICH
ABBAmousses eignet sich für die nachhaltige Reinigung und Pflege von Fassaden und verhindert über Jahre das Auftreten von Moos, Algen, 
Flechten und grünem Belag. 
Fassaden/Mauern: Jeglicher Aussenputz, Verputz, Farbanstriche, Holz, Beton, Steine, Sichtmauerwerk, Faserzement (Eternit), fast alle  
 porösen Baustoffe.
Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen 
entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

GEBRAUCHSANWEISUNG
ABBAmousses wird bei trockener Witterung (min. +3°C) unverdünnt aufgesprüht oder mit einem Pinsel oder Roller aufgetragen. Wir empfehlen 
Birchmeier Sprühgeräte (bei uns erhältlich). Bei grosser Hitze mit direkter Sonneneinstrahlung sollte ABBAmousses nicht angewendet werden 
(Verdunstungsgefahr).
Der Untergrund muss besenrein sein (Piassavabesen verwenden). Dichtere Moosbildungen mit einem Schaber entfernen. Bei starker Ver-
schmutzung im Fassadenbereich, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit ABBAclean.
ABBAmousses sollte auf einem leicht feuchten (Morgentau) oder trockenen Untergrund unverdünnt aufgetragen und mind. 24 Stunden vor 
Regen geschützt werden. Die umgebende Vegetation abdecken. Konzentriertes Produkt nicht in Teiche, Bäche oder Flüsse giessen. (Wasser-
flora und -fauna könnte beeinträchtigt werden.) Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser abspülen. 
Die behandelten Flächen nie mit Wasser abspülen. 
Verbrauch:  1 Liter reicht für ca. 5m2 / 0,2 Liter/m2 je nach Porosität und Verschmutzung des Untergrundes. I  Vor Gebrauch schütteln

SICHERHEITSMASSNAHMEN

LAGERUNG UND  HALTBARKEIT
In der Originalverpackung und vor Frost geschützt mehrere Jahre haltbar. Fern von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter lagern.
Entsorgung: Das Ausschütten von ABBAmousses in Teiche, Flüsse, Bäche etc. sollte vermieden werden, da eine konzentrierte Produktmenge 
die Wasserflora und –fauna beeinträchtigen könnte. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde entsorgen.

ZUSAMMENSETZUNG
Hergestellt auf der Basis von quaternärem Ammoniumsalz in wässriger Lösung. ABBAmousses enthält kein Chlor, Sulfat oder Säure. Die Tensi-
de entsprechen den Kriterien der Detergenzienverordnung (bzw. ChemRRV) bezüglich Abbaubarkeit.
Enthält 18,8 g/l Benzene methanaminium, N-Dodecyl-N, N-dimethyl Chlorid, pH-Wert 8
Detaillierte Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.
Registrier Nr. SZID 231318-82, Eidgenössische Zulassungs- Nr. CHZB0483
Haltbarkeit:  in der Originalverpackung 5 Jahre ab Produktionsdatum; Frostfrei gelagert.

Hergestellt von:

1, rue du 11 Novembre I F-85130 La Verrie
Tel +33 2 51 65 95 46  I  Fax +33 2 41 75 89 08
e-mail: contact@abba-produits.com

Vertrieb: Biozid-Verordnung 528/2012

Bei sachgerechter Anwendung ist ABBAmousses nicht gesundheitsschädlich. Übliche Sicherheitsbestimmungen beachten.
ACHTUNG!
H 315  Verursacht Hautreizungen.
H 319  Verursacht schwere Augenreizungen.
H 412  Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P 101  Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P 102  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 280  Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P 301/P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P 305/P351/P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
  Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.                                   
P401  Fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren. 
P501  Teilentleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder dem Sonderaball zuführen.              GHS07
  Leere Verpackung dem Siedlungsabfall zuführen.                     
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1Im Fennen 3 I CH-8867 Niederurnen

Tel +41 55 617 21 30 I Fax +41 55 617 21 38
www.glaromat.ch I info@glaromat.ch

     Zubehör für Dach-, Fassaden- und Holzbau


